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VON ARNO COLARIS

In einer Petition hatten El-
tern, Anwohner und andere
Personen einen unverzügli-
chen Wohnortwechsel des Be-
troffenen gefordert. „Dass sich
in solchen Situationen erst
einmal Ängste breitmachen,
ist verständlich, jedoch wird
die begleitende Arbeit mit Se-
xualstraftätern in der Gesell-
schaft oft nicht wahrgenom-
men. Dabei ist sie unerläss-
lich“, erklärt Maria Poth, Refe-
ratsleiterin Strafvollstreckung
des Fachbereichs Justizhaus.

Sexualstraftaten
gegenüber
Minderjährigen 
machen zwei Prozent 
der Akten aus.

Seit der Reform des Justiz-
wesens im Zuge der Dutroux-
Affäre sind die 1999 eingesetz-
ten Justizhäuser für die beglei-
tende Arbeit mit Straftätern
zuständig. 

Sexualstraftaten gegenüber
Minderjährigen machten bis
2020 weniger als ein Prozent
der Akten aus. „Meist handelt
es sich bei den Opfern um Fa-
milienangehörige oder aus
dem näheren Umfeld. Seit
2021 steigt der Prozentsatz
wahrscheinlich auch wegen
der vermehrten Aufdeckung
von Taten im Bereich der Wei-
tergabe oder des Besitzes von
kinderpornografischem Mate-
rial“, so Maria Poth.

Die Arbeitsweise und Deon-
tologie sowie strikte Richtli-
nien und Arbeitsanweisungen
geben den Justizassistenten
den Rahmen vor, der es ihnen
ermöglicht, mit Sexualstraftä-
tern zu arbeiten. „Ziel unserer
Arbeit ist es, die Rückfallge-
fahr zu vermeiden. Darüber
hinaus arbeiten wir mit den
Tätern an einem Ausstieg aus
der Kriminalität, indem wir ih-
re Handlungsfähigkeit mobili-
sieren und die Entwicklung je-
des Einzelnen anregen, för-
dern und unterstützen.“

Neben Gutachten, der Ge-
richtsakte und den Urteilen
seien die Auflagen das wich-
tigste Werkzeug der Justizassi-
stenten. „Dadurch haben wir

die Möglichkeit, die Täter zu
begleiten und ein Vertrauens-
verhältnis aufzubauen, aber
auch in Zusammenarbeit mit
der Polizei zu kontrollieren.
Wir helfen den Tätern, einen
klaren und umsetzbaren Ein-
gliederungsplan zu erarbeiten,
um einem Rückfall entgegen-
zuwirken. Auch wenn es keine
Garantie gibt, sind wir der
Überzeugung, dass nur in der
Zusammenarbeit mit den
Straftätern etwas verändert
werden kann.“

Wenn die gesamte
Strafe verbüßt ist, 
sind weitere Auflagen
nicht möglich.

Ein Sexualstraftäter, der sei-
ne gesamte Gefängnisstrafe
verbüßt habe, könne dagegen
nicht mehr unter Auflagen
freigelassen werden und da-
her sei eine Hilfestellung oder
Kontrolle der Justizassistenten
nicht mehr möglich, es sei
denn, die Person bitte freiwil-
lig um Hilfe. „Dabei spielen
diese Hilfe und eine therapeu-
tische Aufarbeitung in mei-
nen Augen eine große Rolle.
Strafe reicht nicht aus. Das
Vorhandensein von Beglei-
tung wirkt sich auf die Kon-
trolle des Täters über sich
selbst aus. Das Fehlen einer
Betreuung hingegen ist ein
Unsicherheitsfaktor für den

Sexualstraftäter.“ Die Einbin-
dung der Sexualstraftäter in
einen Veränderungsprozess
sei aus Sicht der Experten die
beste Form des Schutzes der
Gesellschaft. 

Die Justizhäuser arbeiten
aber nicht nur mit den Straftä-
tern, sondern auch mit den
Opfern zusammen. „Ich ver-
trete zwar das Referat Straf-
vollstreckung und bin auch
dafür verantwortlich, aber ich
empfinde als Mutter sehr gro-
ßes Mitgefühl und die Taten
lassen mich nicht kalt“, betont
Maria Poth. „Auch meine Kol-
legen haben größtenteils
selbst Kinder. Kinder gehören
zu unserem Alltag dazu und
gerade deshalb verstehe ich
unsere Arbeit als so wichtig.
Wir tragen dazu bei, einen Teil
von Sicherheit zu geben. Dazu
gehört auch ein gewisses Maß
an Professionalität, wodurch
wir die Taten weder entschul-
digen noch verstehen, aber
mit den Tätern an ihrer Situa-
tion arbeiten, nach Auswegen
und Lösungen zu suchen.“ 

Die angewandte Methode
sei die der „Hilfe-Kontrolle“.
„Wir helfen Auflagen einzuhal-
ten und bieten darüber hinaus
jegliche Hilfestellung. Zusätz-
lich kontrollieren wir die Auf-
lagen. Sie sind unser Werk-
zeug, aber wir arbeiten auch
an anderen Aspekten des Le-
bens, wenn es nötig ist, und
gehen auf verschiedene
Schwierigkeiten ein, um einen
Ausstieg aus der Kriminalität

zu vereinfachen und ermögli-
chen.“ Die Beziehung, der Auf-
bau von Vertrauen spiele da-
bei eine große Rolle. „Wenn
der Täter kein Vertrauen zum
Justizassistenten aufbaut, ist
die Maßnahme nur schwierig
durchführbar. Um die Bezie-
hung aufbauen zu können, be-
nötigt es eine gute Technik der
Kommunikation. Die Kommu-
nikation steht daher im Mit-
telpunkt der Arbeit des Justiz-
assistenten.“ 

Die Opfer haben 
bei den Auflagen 
ein Mitspracherecht.

Parallel arbeiten Justizassi-
stenten eng mit den Opfern
zusammen, und zwar vor,
während und nach der Proze-
dur. „Opfer haben ein Mitspra-
cherecht und können z.B. bei
Gericht anfragen, dass den Tä-
tern Auflagen erteilt werden.
Eine Auflage kann zum Bei-
spiel sein, nicht in die Gegend
zu ziehen, in der das Opfer
wohnt“, erklärt Maria Poth.

In der sogenannten Strafge-
fangenenbetreuung begleitet
das Justizhaus die Täter wäh-
rend der Haft und bereitet die
Entlassung mit den Personen
vor. Die Mitarbeiter begleiten
die Täter auch über die Haft
hinaus, wenn diese es wün-
schen.

Die Justizassistenten des

Strafbereichs sind meistens
nach, können aber bereits
während der Haft tätig wer-
den: Wenn die Täter z.B. einen
Hafturlaub oder eine vorzeiti-
ge Entlassung beantragen,
werden die Justizassistenten
aus dem Strafbereich beauf-
tragt, Sozialuntersuchungen
im Umfeld zu machen, in das
der Täter sich niederlassen
will: „Wie ist die Umgebung
(z.B. Nähe zu einer Schule…)?
Wer wohnt im Haus (Minder-
jährige?....)? Was weiß das Um-
feld über die Taten? Wie sieht
das Umfeld den Täter? Wie soll
die Entlassung aussehen? Wie
kann/will das Umfeld den
Straftäter unterstützen? sind
Fragen, die in diesem Zusam-
menhang gestellt und beant-
wortet werden müssen.“

Die Justizassistenten arbei-
ten immer mit einem Mandat
und müssen regelmäßig Be-
richt über den Verlauf und die
Entwicklung der Maßnahme
erstatten. Die Polizei erstattet
ebenfalls Bericht. Somit laufen
die Fäden bei den Richtern
und der Staatsanwaltschaft
zusammen. Den Straftätern
kann zur Auflage gemacht
werden, mit dem Justizassi-
stenten zusammenzuarbeiten,
einen festen Wohnsitz zu ha-
ben, einer spezialisierten The-
rapie zu folgen oder regelmä-
ßig einen Psychiater zu sehen,
einer Arbeit nachzugehen. „Es
kann aber auch individuelle
Auflagen geben. Wenn die Ta-
ten zum Beispiel unter Alko-

holeinfluss geschehen sind
und dies mit als ein Grund an-
gesehen wird, werden die Auf-
lagen dahingehend ange-
passt.“

Darüber hinaus gebe es Ver-
bote, die durch die Polizei kon-
trolliert werden, die aber mit
den Justizassistenten bespro-
chen und erarbeitet werden:
Keinen Kontakt zum Opfer ha-
ben, keinen unbeaufsichtigten
Kontakt zu Minderjährigen
unterhalten, das Verbot, sich
an gewissen Orten aufzuhal-
ten usw.. „Der Justizassistent
bespricht zum Beispiel mit
dem Täter wie er sich zu ver-
halten hat, wenn er dem Opfer
zufällig begegnet oder wenn
er in Kontakt zu Minderjähri-
gen gerät.“

Bei schweren Straftaten sit-
zen die Täter oft lange Haft-
strafen ab und die Entlassung
wird durch die Strafgefange-
nenbetreuung akribisch mit
ihnen vorbereitet. „Das Justiz-
haus nimmt frühzeitig Kon-
takt mit den spezialisierten
Therapeuten des BTZ auf, die
mit den Sexualstraftätern ar-
beiten“, erklärt Maria Poth.
Der Rahmen ist durch den Ge-
setzgeber vorgegeben und vor
Beginn der Therapie muss
eine Konvention zwischen Se-
xualstraftäter, Justizassistent
und Therapeuten unterzeich-
net werden. „Wichtig ist hier
ein gemeinsames Treffen der
Beteiligten, um dem Sexual-
straftäter die notwendige Of-
fenheit, aber auch Deutlich-
keit zu signalisieren“, so Maria
Poth. 

Wenn, wie unlängst in der
Gemeinde Weismes der Fall,
ein Straftäter seine Strafe ver-
büßt hat, kann man ihm nicht
einfach eine zusätzliche Strafe
oder Auflagen ohne gesetzli-
che Grundlage auferlegen. Hil-
fe, Begleitung kann hier nur
auf Anfrage stattfinden.
„Wenn Personen nach jahre-
langer Inhaftierung entlassen
werden, weil sie die ganze
Strafe abgesessen haben, dann
lässt der Dienst der Strafgefan-
genenbetreuung, deren Mitar-
beiter die Entlassung mit vor-
bereitet haben, die Personen
aber nicht ohne Hilfsangebot
ziehen. Es wird immer noch-
mal Kontakt zu der Person
aufgenommen, um zu sehen,
wie diese „draußen“ zurecht-
kommt. Ab hier ist aber nur
eine freiwillige Mitarbeit mög-
lich.“

Zusätzlich bietet das Justiz-
haus eine Erstberatung an, die
anonym ist und an die jeder
Bürger sich während der Öff-
nungszeiten telefonisch oder
persönlich wenden kann,
wenn er Fragen hat oder nicht
weiß was zu tun ist. 

www.justizhaus.be

Strafvollstreckung: Justizhaus setzt auf intensive Begleitung, um die Rückfallgefahr zu verringern

Als Anfang Juni öffentlich
bekannt wurde, dass ein
mehrfach vorbestrafter
Sexualverbrecher neben
einer Grundschule in der
Gemeinde Weismes
wohnt, ging ein Aufschrei
durch die örtliche Bevölke-
rung. Die Frage, wie unse-
re Gesellschaft mit sol-
chen Situationen umge-
hen soll, bleibt ein hoch-
sensibles Thema.

Maria Poth, Referatsleiterin Strafvollstreckung des Fachbereichs Justizhaus, bedauert, dass die sehr wichtige, begleitende Arbeit mit
Sexualstraftätern in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist. Foto: dpa

„Sexualstraftäter müssen begleitet werden“

● ST.VITH/EIFEL

Hauptinspektor Olivier Col-
ling ist in der Polizeizone Eifel
u. a. für die Überwachung der
Auflagen von Straftätern mit-
verantwortlich. 

Eine wichtige Rolle komme
in diesem Zusammenhang
den Revierbeamten zu. „Die
sogenannte Revierarbeit wird
in unserer Gegend immer
noch akribisch praktiziert. Das
beginnt mit der Wohnsitz-
überprüfung, die bei jedem
Wohnsitzwechsel vorgenom-

men wird. Dabei wird u. a. die
Identität, die Herkunft und die
Fahndung der betreffenden
Personen überprüft.“

Wenn man es mit einer we-
gen Pädophilie vorbestraften
Person zu tun habe, sei man
entsprechend aufmerksam:
„Ist das Strafmaß aber einmal
beglichen, gilt jeder (Ex)-Straf-
täter als „freier Mensch“. Dem-
nach kann man ihm nicht ver-
bieten, sich ein Haus oder eine
Wohnung seiner Wahl zu kau-
fen oder zu mieten. In fast

allen größeren Dörfern gibt es
Schulen und man kann nicht
jedes Risiko ohne entspre-
chende gesetzliche Grundlage
von vorneherein ausschlie-
ßen.“

Darüber hinaus gelte in
einem Rechtsstaat wie Belgien
die Unschuldsvermutung und
könne es sich auch bei vorbe-
straften Sexualstraftätern um
Personen handeln, die resozia-
lisiert sind und therapeutisch
behandelt wurden.

Wenn es Auflagen gibt, ist

die Polizei mit deren Kontrolle
beauftragt. „Wir unterschei-
den zwischen zwei verschiede-
nen Formen von Auflagen,
zum einen Auflagen während
eines Ermittlungs- und Unter-
suchungsverfahrens und zum
anderen Auflagen, die die be-
treffende Person im Rahmen
ihres Urteils (z. B. frühzeitige
Freilassung, erleichterte Haft-
bedingungen usw.) erhalten
hat.“ Der Informationsaus-
tausch zwischen Staatsanwalt-
schaft und Polizei erfolgt da-

bei über ein informatisiertes
System. „Wir haben dann den
Auftrag, die Person zu kontak-
tieren, sie an die Auflagen zu
erinnern bzw. die Auflagen zu
überwachen und sollten Ver-
stöße gegen die Auflagen fest-
gestellt werden, werden diese
der Staatsanwaltschaft und
dem Justizhaus über die Aus-
tausch-Plattform mitgeteilt.“

Olivier Colling empfiehlt
Bürgern, die Auffälligkeiten
feststellen, die auf ein strafba-
res Verhalten schließen lassen

könnten, sich bei der Polizei
zu melden. „Das gilt insbeson-
dere auch für Hinweise auf
mögliche pädophile Strafta-
ten, ohne jedoch die betreffen-
de Person vorzuverurteilen.
Solchen Hinweise gehen wir
selbstverständlich nach und
überprüfen sie. Diese Aufga-
ben sollte man Polizei und Ju-
stiz überlassen, weil öffent-
lichkeitswirksame Aktionen
nicht unbedingt zielführend
sind – gerade in solch heiklen
Angelegenheiten.“ (arco)

Kontrollen: Die Polizeizone Eifel ist der Auffassung, dass man der Arbeit der Justizbehörden Vertrauen schenken kann 

„Die Revierbeamten erfüllen eine wichtige Aufgabe“


